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Termin:             Sonntag, den  05.  November  2017 
Austragungsort:        Mehrzweckhalle Seebronn  
Einschießen und Bogenkontrolle:       1. DG um 09.30  / 2. DG um 13.00 Uhr 
Schießbeginn:      10.00 Uhr           / 13.30 Uhr 
 
 
 
 
Jahrgangsstufen für das Jahr 2018     
 
Klasse    Jahrgang  Auflage Pfeile / Entfernung    Startgeld 
Schülerklasse C  m/w 2008 & jünger    80cm  1x 30 Pf. auf 12m    5,00 € 
Schülerklasse B  m/w 2006 - 2007    80cm  2x 30 Pf. auf 18m    5,00 € 
Schülerklasse A  m/w 2004 - 2005    60cm  2x 30 Pf. auf 18m    5,00 € 
Jugendklasse  m/w 2001 - 2003    40cm  2x 30 Pf. auf 18m    5,00 € 
Juniorenklasse  m/w 1998 - 2000  3er Spot 2x 30 Pf. auf 18m    8,00 € 
Herrenklasse   1969 - 1997  3er Spot 2x 30 Pf. auf 18m    8,00 € 
Damenklasse   1969 - 1997  3er Spot 2x 30 Pf. auf 18m    8,00 € 
Altersklasse  m/w 1953 - 1968  3er Spot 2x 30 Pf. auf 18m    8,00 € 
Seniorenklasse m/w 1952 & älter    40cm  2x 30 Pf. auf 18m    8,00 € 
Blankbogen  allgemeine Klasse    40cm  2x 30 Pf. auf 18m    8,00 € 
 

 
Compound Bogen: Wettkampfklassen, Pfeile und Entfernung wie vorstehend, ab 

Jugendklasse "Dreifachauflage mit Innenzehner". 
 
 
Mannschaften: Mannschaften können in den Recurve- und Compoundklassen 

gemeldet werde. Die Mannschaftsstärke ist in allen Klassen und 
Wettbewerben auf "3" Teilnehmer festgelegt. 

 
 
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind nur Schützinnen und Schützen, welche im 

Besitz eines gültigen Schützenpasses des WSV 1850 e.V. sind und 
an den Vereinsmeisterschaften ordnungsgemäß teilgenommen 
haben. Darüber hinaus muss die Meldung schriftlich bis spätestens 
Montag, den 23.10.2017 beim Kreisbogenreferenten Siegbert 
Diebold eingereicht worden sein. 

  
Außerdem muss das Startgeld bei Vereinen, die am 
Lastschriftenverfahren nicht teilnehmen, bis spätestens 
Freitag, den 27.10.2017 auf das Konto des Schützenkreises  
Gau Uhland gutgeschrieben worden sein. 



Startgeld: Siehe Jahrgangsstufen ... 
 Mannschaftsstartgeld wird nicht erhoben. Das Startgeld wird 

abgebucht, sofern eine Einzugsermächtigung dem Gau Uhland 
vorliegt. 

 Für nicht angetretene Schützen verfällt das Startgeld. 
 
Meldungen: Meldungen schriftlich mit beigefügtem Blatt 

(mit Name, Verein, Klasse, Geburtsdatum, Vereinsergebnis und 
 Schützenausweis-Nr.). 

 
an:    Siegbert Diebold 
    Hagäckerstraße 9 
    72108 Rottenburg 
 
oder per Email an:  SiegbertDiebold@t-online.de 
     
Meldeschluß:   Montag, den 23. Oktober 2017 
 
 
Meldung zur BZM: Ausschließlich die an der Kreismeisterschaft 2018 teilgenommenen 

Schützen einschließlich Mannschaften werden automatisch zur 
Bezirksmeisterschaft 2018 weitergemeldet, wenn keine schriftliche 
Abmeldung des Schützen oder der Mannschaft vorliegt. 

 Mündliche Abmeldungen haben keine Gültigkeit. 
 
Einspruch: Einsprüche müssen schriftlich mit Begründung und evtl. unter 

Angabe von Zeugen einschließlich Hinterlegung einer Gebühr von 
20,00 EUR eingereicht werden. 

 Die Berufungsgebühr beträgt ebenfalls 20,00 EUR. 
 
Kampfgericht: Im Bedarfsfalle bestellt die Kreissportleitung ein Kampfgericht bzw. 

ein Berufungskampfgericht. 
 
Allgemeine Bedingungen: Das Betreten der Mehrzweckhalle ist nur mit sauberen 

Turnschuhen, die eine abriebfeste und helle Sohle haben erlaubt.  
  
 Die Kontrolle der Sportgeräte und Ausrüstung erfolgt vor dem 

Schießbeginn. Nachkontrollen können während und unmittelbar 
nach dem Wettkampf gemäß Sportordnung durchgeführt werden. 

  
 Die Wettkampfkleidung sollte in Weiß oder in einheitlicher 

Vereinskleidung sein (keine blaue Jeans, führt zur 
Disqualifikation ). 

  
 Änderungen der Ausschreibung behält sich der Veranstalter (SK 

Gau Uhland) vor. Geschossen wird nach der zur Zeit gültigen 
Sportordnung des Deutschen Schützenbundes e.V. 

 Es gilt die zur Zeit gültige Kampfrichterordnung des WSV 1850 e.V. 
 
 

 

 

 

 

 

Kreis-Bogenreferent 


